




















Auszahlungsantrag Anlage 3 
  
 Muster 3* 
 Zu § 44 SäHO 
 
 
Vermerk der Bewilligungsbehörde 
 
 
1. Kostenanfall nach Nummer 7.4         EUR 
 
2. Zuwendungs-Vomhundertsatz   vom Hundert     EUR 
 
3. Zuwendung entsprechend Kostenanfall (höchstens bewilligter Betrag)   EUR 
 
4. abzüglich bereits ausgezahlter Zuwendung       EUR 
 
5. ergibt vertretbare Auszahlung        EUR 
 
6. zur Auszahlung sind anzuordnen        EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ort, Datum 
 
 
 
 

 Bestätigende Dienststelle 

 Unterschrift 
 
 
* Die Angaben zu Ort, Datum, bestätigender Dienststelle und Unterschrift entfallen. Die Zeichnung 

erfolgt in VIS 
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Erläuterung der Felder 
 

Haushaltsjahr 
Hier ist das Haushaltsjahr einzutragen, in dem die Zahlung kassenwirksam wird. 

 

Buchungskennzeichen 
Das Buchungskennzeichen ist bei Auszahlungen nicht anzugeben. Es dient der Zuordnung 

von Einzahlungen und wird durch SK 12 bzw. durch SK BLN 1 eingetragen. 

 

Fällig am 
Hier ist ein Datum einzutragen. Formulierungen wie z. B. „sofort“ oder „30 Tage“ sind nicht 

zulässig. Durch die Feststellerin bzw. den Feststeller der sachlichen und rechnerischen Rich-

tigkeit ist unter Berücksichtigung der vertraglichen Vereinbarung und/oder der vorliegenden 

Rechnung der Fälligkeitstag zu berechnen und einzutragen. Dabei ist immer der spät mög-

lichste Zeitpunkt anzugeben, vorfristige Zahlungen sind unzulässig. 

 

VIS-Dok.-Nr. Rechnung 
Hier ist die VIS-Dokumentennummer der Rechnung einzutragen. 

 

Buchungsstelle 
Es ist die Haushaltsstelle mit Kapitel und Titel einzutragen. Bis zu fünf verschiedene Haus-

haltsstellen können je Zahlungsanordnung angegeben werden. 

 

Festlegung 
Die Rechnung ist auf die zugehörige Vorbindung zu referenzieren. Dafür ist die Festlegungs-

nummer aus der Vorbindungsbestätigung (F xxx) anzugeben. 

 

Rechnungsbetrag 
Der Rechnungsbetrag ist der auf der Rechnung ausgewiesene Bruttoendbetrag. Er ist bei 

Teil- und Fehlleistungen entsprechend zu kürzen. 

 

Skonto/Rabatt 

Der Rechnungsbetrag wird ggf. durch gewährte Skonti oder Rabatte gemindert. Der Minder-

betrag ist hier einzutragen. 
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Anordnungsbetrag 
Der Anordnungsbetrag berechnet sich automatisch aus dem eingetragenen Rechnungsbe-

trag und den abzuziehenden Skonti/Rabatten.  

 

Währung 
Der Betrag ist grundsätzlich in „EUR“ anzugeben. Ausnahmsweise ist auch die Angabe in 

Fremdwährung möglich.  

 

KSA-pflichtig 
Die SK ist gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) verpflichtet, jährlich eine 

Künstlersozialabgabe (KSA) an die Künstlersozialkasse (KSK) zu entrichten. Um dieser ge-

setzlichen Pflicht nachzukommen, sind die relevanten Zahlungen der SK gemäß KSVG zu 

identifizieren und von der Feststellerin bzw. von dem Feststeller der sachlichen Richtigkeit 

entweder mit „ja“ oder mit „nein“ zu bewerten. Auf Basis aller Rechnungen wird die Abrech-

nung durch SK 12.1 (Haushalt) gegenüber der KSK vorgenommen. 

 

Die Angabe KSA-pflichtig ja/nein ist bei Auszahlungen zwingend vorzunehmen. Bei Einzah-

lungen sind die Angaben obsolet. 

 

Mitteilungsverordnung 
Gemäß § 2 der Mitteilungsverordnung hat die SK Zahlungen mitzuteilen, wenn: 

- die Zahlungsempfängerin bzw. der Zahlungsempfänger nicht im Rahmen einer Haupttä-
tigkeit, land-, forstwirtschaftlicher, gewerblicher, freiberuflicher Art handelt oder 
 

- die Zahlung nicht auf das Geschäftskonto der Zahlungsempfängerin bzw. des Zahlungs-
empfängers erfolgt. Als Geschäftskonto ist in der Regel das auf den Geschäftsbriefen an-
gegebene Konto anzusehen. 

 

Hierbei genügt die bloße Vermutung. Die Feststellerin bzw. der Feststeller der sachlichen 

Richtigkeit hat jede Rechnung unter diesem Aspekt zu prüfen.  

 

Zahlungen an andere Behörden, Körperschaften des öffentlichen Rechts oder Körperschaf-

ten, die steuerbegünstigte Zwecke verfolgen (zum Beispiel gemeinnützige Vereine) unterlie-

gen nicht der Mitteilungspflicht. Mitteilungspflichtig wären hingegen Zahlungen für eine ne-

benberufliche Beratertätigkeit. 

 

Die Angabe Mitteilungsverordnung ja/nein ist zwingend bei Auszahlungen vorzunehmen. 

Bei Einzahlungen sind die Angaben obsolet.  
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Eintragung ins Bestandsverzeichnis 
Die Vermögensänderung im jeweiligen Bestandsverzeichnis ist in der Vorlage in einem 

gesonderten Feld zu bewerten. Die konkreten Bestandsnummern der Beschaffungen sind 

zusätzlich in dem daneben befindlichen Feld einzutragen. 

 

Verwendungszweck 
Der Verwendungszweck ist hinreichend mit direktem Bezug zur Rechnung anzugeben. Die 

Übernahme der Bezeichnung der Vorbindung reicht regelmäßig nicht aus, sondern es ist 

darüber hinaus auf den jeweiligen Rechnungsgegenstand abzustellen. Allgemeine Angaben 

wie zum Beispiel „Bewirtung“ „Besprechung“ und „KE Nr.“ sind ebenfalls nicht ausreichend. 

Die Angaben Rechnungsnummer oder Kundennummer sind an dieser Stelle nicht aufzufüh-

ren. 

 

Sachlich und rechnerisch richtig 
Die eigenhändige Unterschrift wird durch die Erledigung des entsprechenden Geschäftsgan-

ges der Feststellerin bzw. des Feststellers der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit in 

VIS.SAX ersetzt.    

 

Hinweise:  
1. Alle markierten Felder sind von den zuständigen Bearbeiterinnen bzw. Bearbeitern in 

den Fachreferaten im Haus elektronisch auszufüllen. Bei nicht vollständig von den 

Fachreferaten ausgefüllten Feldern der Vorlage werden die Rechnungen elektronisch 

in VIS.SAX an die zuständigen Bearbeiterinnen bzw. Bearbeiter in den Fachreferaten 

zurückgegeben. 
 

2. Nach Erstellung der förmlichen Zahlungsanordnung sind jegliche Änderungen und Er-

gänzungen in den Feldern zusätzlich in einem gesonderten GG unter Angabe des 

Feldes und der Änderung zu kennzeichnen.  
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Ein-/Auszahlungen 
 
 

 

1. Angaben des Bediensteten 
 

Nachname Vorname Referat 
   

 

Ergänzende Angaben bei Auszahlungen: 

Straße, Hausnummer   

PLZ, Ort   

 

 

2. Angaben zum Zahlungsempfänger 
(entfällt bei Einzahlungen) 
 

vollständiger Name des Kontoinhabers  
(falls abweichend zu Nr. 1)  

 

IBAN   

bei Geldinstitut  

 

 

3. Teilnehmerkreis  
(nur auszufüllen bei Bewirtungen oder geringfügigen Verköstigungen) 
 

 
 

 

  






